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6. Wahlperiode

Druck: Thüringer Landtag, 3. Januar 2017

Zuweisung von Kindern ausländischer Herkunft an Schulen

Die Kleine Anfrage 1622 vom 26. Oktober 2016 hat folgenden Wortlaut:

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2015 teilte das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
nach eigenen Angaben den Schulleitern mit, "dass im Vorgriff auf eine Änderung des Thüringer Schulge­
setzes (ThürSchulG) eine Zuweisung der Flüchtlingskinder an die einzelnen Schulen durch das zuständige 
Schulamt erfolgen kann" (vergleiche Drucksache 6/2755, Seite 3). Eine Rechtsgrundlage für dieses Han­
deln existiert bis heute nicht. Eine geplante Änderung des Schulgesetzes sieht vor, die Verteilung von Kin­
dern von Asylbewerbern auf Thüringer Schulen gesetzlich neu zu regeln, was auch die Finanzierung und 
Organisation der Schülerbeförderung betrifft. Bisher wurde der Entwurf jedoch nicht in das parlamentari­
sche Verfahren eingebracht.

Ich frage die Landesregierung:

1.	 Wie viele Kinder nichtdeutscher Herkunft befinden sich im aktuellen Schuljahr an Thüringer Schulen in 
jeweils welchen Klassenstufen und über welchen Aufenthaltsstatus verfügen diese (bitte auflisten nach 
Kreisen und kreisfreien Städten)?

2.	 Wie viele Kinder werden "im Vorgriff auf eine Änderung des Thüringer Schulgesetzes (ThürSchulG)" an 
eine andere Schule zugewiesen als jene, die die nächstgelegene wäre (bitte nach Kreisen und kreisfreien 
Städten aufgliedern)? Welche Schulen sind jeweils von dieser Praxis betroffen (bitte einzeln auflisten)?

3.	 Auf welcher gesetzlichen Grundlage geschieht dies und seit wann wird diese Praxis umgesetzt?

4.	 Wie wird in den in Frage 2 dargelegten Fällen die Schülerbeförderung organisiert?

5.	 Welche Kosten fallen für die Schülerbeförderung im Falle der Zuweisung an eine andere Schule an und 
durch wen werden diese Kosten getragen?

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  hat die Kleine Anfrage namens der Landesre­
gierung mit Schreiben vom 5. Dezember 2016 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Die Merkmale "nichtdeutsche Herkunft" und "Aufenthaltsstatus" sind nicht Bestandteil der amtlichen Schul­
statistik. Erfasst werden Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Die entsprechenden Anga­
ben finden sich in der nachfolgenden Tabelle.

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Muhsal (AfD)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
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Zu 2. und 3.:
Kinder und Jugendliche, denen aufgrund eines Asylantrages der Aufenthalt in Thüringen gestattet ist oder 
die hier geduldet sind, unterliegen gemäß §§ 17 bis 24 des Thüringer Schulgesetzes drei Monate nach dem 
Zuzug der Schulpflicht. In Vorgriff auf eine Änderung des Thüringer Schulgesetzes weisen die Schuläm­
ter zur Vermeidung pädagogischer Problemsituationen seit dem Schuljahr 2015/2016 einzelnen Schulen 
Flüchtlingskinder zu. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Schulträgern. Der Entwurf einer klarstellenden ge­
setzlichen Regelung befindet sich derzeit noch im Gesetzgebungsverfahren und wird dem Thüringer Land­
tag zu gegebener Zeit zugeleitet werden.

Die erbetenen Angaben zu den betroffenen Kindern und Schulen sind in den nachfolgenden Tabellen dar­
gestellt.

Gebietskörperschaft Außerhalb des zuständigen Schulbezirks zugewiesene Kinder
Stadt Suhl 0
Landkreis Schmalkalden-Meiningen 0
Landkreis Hildburghausen 0
Landkreis Sonneberg 0
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 8
Landkreis Eichsfeld 35
Landkreis Nordhausen 19
Unstrut-Hainich-Kreis 94
Kyffhäuserkreis 3
Stadt Gera 0
Stadt Jena 0
Saale-Holzland-Kreis 0
Saale-Orla-Kreis 0
Landkreis Greiz 0
Altenburger Land 49
Stadt Erfurt 191
Stadt Weimar 12
Landkreis Weimarer Land 2
Landkreis Sömmerda 0
Stadt Eisenach 3
Wartburgkreis 0
Landkreis Gotha 24
Ilmkreis 6

Gebietskörperschaft Schule
Eisenach SRS "Geschwister Scholl"
Landkreis Gotha SGS "Brüder-Grimm-Schule"
Landkreis Gotha SGS "Adolf von Trützschler"
Landkreis Gotha SRS "Burgenland Wechmar"
Landkreis Gotha Staatliches Gymnasium "Ernestinum" Gotha
Landkreis Gotha Staatliches Berufsschulzentrum "Gotha West"
Ilmkreis SRS "Wilhelm Hey"
Ilmkreis SRS "Robert Bosch"
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt SRS "Geschwister Scholl"
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt SRS "Kurt Löwenstein"
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt SRS "Friedrich Schiller"
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt SGS Rudolstadt-West
Landkreis Eichsfeld SGS "Lorenz Kellner"
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Gebietskörperschaft Schule
Landkreis Eichsfeld SGS "Tilman Riemenschneider"
Landkreis Eichsfeld SGS Siemerode
Landkreis Eichsfeld SGS "Im Luttertal"
Landkreis Eichsfeld SGS "Konrad Hentrich"
Landkreis Eichsfeld SRS Uder
Landkreis Eichsfeld SRS "Konrad Hentrich"
Kyffhäuserkreis SGS Hohenebra
Landkreis Nordhausen SRS Ellrich
Landkreis Nordhausen SGS "Am Förstemannweg"
Landkreis Nordhausen SGS "Albert Kuntz"
Landkreis Nordhausen SGS "Niedersalza"
Landkreis Nordhausen SRS "Gotthold Ephraim Lessing"
Landkreis Nordhausen SRS "Am Förstemannweg"
Unstrut-Hainich-Kreis SGS Sophienschule
Unstrut-Hainich-Kreis SGS Menteroda
Unstrut-Hainich-Kreis SGS Forstbergschule
Unstrut-Hainich-Kreis SGS Margaretenschule
Unstrut-Hainich-Kreis SRS Petrischule
Unstrut-Hainich-Kreis SRS "Thomas Müntzer"
Unstrut-Hainich-Kreis SRS "Regelschule am Forstberg"
Unstrut-Hainich-Kreis TGS "Dünwaldschule"
Unstrut-Hainich-Kreis TGS "Brückenschule Aschara"
Unstrut-Hainich-Kreis TGS Menteroda, Standort Menteroda
Unstrut-Hainich-Kreis TGS Menteroda, Standort Keula
Stadt Weimar GS "Lucas Cranach"
Stadt Weimar GS "Louis Fürnberg"
Stadt Weimar GS "Pestalozzi"
Stadt Weimar RS "Pestalozzi"
Stadt Weimar TGS Weimar
Landkreis Weimarer Land RS Wormstedt

Gebietskörperschaft Schule
Landkreis Weimarer Land SG "Marie Curie"
Stadt Erfurt Grundschule 1
Stadt Erfurt Grundschule 2
Stadt Erfurt Grundschule 6
Stadt Erfurt Grundschule 9
Stadt Erfurt Grundschule 18
Stadt Erfurt Grundschule 22
Stadt Erfurt Grundschule 25
Stadt Erfurt Regelschule 1
Stadt Erfurt Regelschule 7
Stadt Erfurt Regelschule 10
Stadt Erfurt TGS 1
Stadt Erfurt TGS 2
Stadt Erfurt TGS 3
Stadt Erfurt TGS 4
Stadt Erfurt KGS 
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Gebietskörperschaft Schule
Stadt Erfurt IGS
Stadt Erfurt SBBS 3
Stadt Erfurt SBBS 4
Stadt Erfurt SBBS 5
Stadt Erfurt SBBS 6
Stadt Erfurt SBBS 7
Landkreis Altenburger Land SGS Nobitz
Landkreis Altenburger Land SGS Windischleuba
Landkreis Altenburger Land SGS Posa

Zu 4.:
Die Schülerinnen und Schüler haben nach den Grundsätzen des § 4 Thüringer Schulfinanzierungsgesetz 
(ThürSchFG) grundsätzlich einen Anspruch auf Schülerbeförderung. Nach § 4 Abs. 3 Satz 1 ThürSchFG 
entscheiden die Träger der Schülerbeförderung, ob sie die anspruchsberechtigten Schüler befördern bezie­
hungsweise ihnen oder ihren Eltern die notwendigen Aufwendungen erstatten. Der Landesregierung liegen 
keine Angaben darüber vor, von welcher Variante die Gebietskörperschaften im Einzelnen und somit auch 
in Bezug auf die Schülerbeförderung im Rahmen des in der Antwort zu Frage 2 und 3 benannten Verfahrens 
Gebrauch machen. Bei einer Organisation der Schülerbeförderung durch die Träger sind gemäß § 4 Abs. 3 
Satz 3 ThürSchFG die öffentlichen Verkehrsmittel vorrangig zu nutzen.

Zu 5.:
Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 ThürSchFG sind Träger der Schülerbeförderung grundsätzlich die Landkreise und 
kreisfreien Städte für die in ihrem Gebiet wohnenden Schüler. In bestimmten Fällen - etwa § 3 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 9 und 9a ThürSchFG - übernimmt der Schulträger die Schülerbeförderung im Rahmen des Schulauf­
wands. Diese Regelungen gelten auch für die Fälle des in der Antwort zu Frage 2 und 3 benannten Ver­
fahrens. Dem TMBJS liegen keine Angaben der Träger über entstandene Kosten vor. Es ist darauf hinzu­
weisen, dass personelle und sächliche Kosten, welche ohne die Option des in der Antwort zu Frage 2 und 
3 benannten Verfahrens auf Seiten des Landes und des Schulträgers entstehen würden, durch eine Res­
sourcenbündelung vermieden werden.

Dr. Klaubert 
Ministerin
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